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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1955

Norm

ABGB §430 A

ABGB §440

ABGB §1409

Rechtssatz

Die Frage, ob der Anspruch auf Eintragung hinsichtlich einer Liegenschaft, der eine bloße Forderung darstellt, als eine

zum Vermögen oder Unternehmen gehörige Schuld iS des § 1409 ABGB aufzufassen sei, ist zu verneinen, weil in dieser

Hinsicht die Sonderbestimmungen der §§ 430, 440 ABGB zur Anwendung kommen.
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